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Kapitel 05 030

Kapitel Ist-Betrag Reste 2011 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2010 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

05 030 Allgemeine überregionale Finanzierungen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 111 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 386,25 — 9 386,25
20 000,00 — 20 000,00

-10 613,75 — -10 613,75

121 00 129 Gewinne aus Unternehmungen und Beteiligungen. . . . . — — —
— — —

— — —

Übrige Einnahmen

231 10 141 Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die be-
rufliche Aufstiegsfortbildung nach dem Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (AFBG). . . . . . . . . . . . . . . . .
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63.

21 251 709,56 — 21 251 709,56
24 336 000,00 — 24 336 000,00

-3 084 290,44 — -3 084 290,44

232 00 111 Erstattung der Abwicklungskosten des ehemaligen Deut-
schen Bildungsrates durch die Länder. . . . . . . . . . . . .

59 458,12 — 59 458,12
78 600,00 — 78 600,00

-19 141,88 — -19 141,88

Titelgruppen

Titelgruppe 61
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Aus-
bildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) im Schulbereich
Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 1) bei Titelgruppe 61 bei den
Ausgaben.

136 057 336,99 — 136 057 336,99
143 175 500,00 — 143 175 500,00

-7 118 163,01 — -7 118 163,01

231 61 141 Zuweisungen für Zuschüsse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 699 902,89 — 135 699 902,89
141 420 500,00 — 141 420 500,00

-5 720 597,11 — -5 720 597,11

331 61 141 Zuweisungen für Darlehen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 434,10 — 357 434,10
1 755 000,00 — 1 755 000,00

-1 397 565,90 — -1 397 565,90

Gesamteinnahmen Kapitel 05 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 377 890,92 — 157 377 890,92
167 610 100,00 — 167 610 100,00

-10 232 209,08 — -10 232 209,08

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 10 232 209,08

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 10 011 Anteil des Landes an den Kosten des Sekretariats der Kul-
tusministerkonferenz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 846 955,49 — 3 846 955,49
3 984 700,00 — 3 984 700,00

-137 744,51 — -137 744,51
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 137 744,51

632 14 165 Anteil des Landes an den Kosten des Georg-Eckert-In-
stituts für internationale Schulbuchforschung in Braun-
schweig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

632 20 129 Anteil des Landes an den Personalkosten für die Unter-
richtung von Schülern/-innen in der Hochgebirgsklinik Da-
vos (Schweiz). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46 404,16 — 46 404,16
73 000,00 — 73 000,00

-26 595,84 — -26 595,84
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 26 595,84
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632 30 129 Anteil des Landes an den Kosten zur Entwicklung und
Überprüfung der nationalen Bildungsstandards durch das
Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)
in Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des
Titels 632 31.

2. Die bei Titel 632 30 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung kann
auch bei Titel 632 31 in Anspruch genommen werden.

910 750,43 — 910 750,43
906 700,00 — 906 700,00

4 050,43 — 4 050,43
Vermerke: aus Titel 632 31 4 050,43

632 31 129 Anteil des Landes an den Kosten für internationale Studi-
en und Berichten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit
des Bildungswesens im internationalen Vergleich. . . . . .

1. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei Titel 632 30.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titel 632 30.

489 249,57 — 489 249,57
493 300,00 — 493 300,00

-4 050,43 — -4 050,43
Vermerke: an Titel 632 30 4 050,43

632 40 129 Anteil des Landes an den Kosten zur Umsetzung des Eu-
ropäischen Qualifikationsrahmens (EQR) in Deutschland .

— — —
25 000,00 — 25 000,00

-25 000,00 — -25 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 25 000,00

686 40 129 Anteil des Landes an den Kosten des FWU/Instituts für
Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnüt-
zige GmbH in Grünwald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161 989,00 — 161 989,00
163 000,00 — 163 000,00

-1 011,00 — -1 011,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 011,00

686 51 129 Anteil des Landes an der Abgeltungspauschale für die
Vervielfältigung von Unterrichtsmaterialien. . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des
Kapitels 05 300 Titel 671 20.

2 275 660,30 — 2 275 660,30
2 340 000,00 — 2 340 000,00

-64 339,70 — -64 339,70
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 64 339,70

Titelgruppen

Titelgruppe 61
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (BAföG) im Schulbereich

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel-
gruppe 61 geleistet werden.

2. Die Ausgaben der Titel 681 61 und 863 61 sind gegenseitig deckungs-
fähig.

3. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozial-
gesetzbuches sind durch Absetzen von den Ausgaben zu vereinnah-
men.

209 486 611,42 — 209 486 611,42
220 277 000,00 — 220 277 000,00

-10 790 388,58 — -10 790 388,58

547 61 154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben im Rah-
men des Abrechnungsverfahrens der Ausbildungsförde-
rung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 678,00 — 6 678,00
7 000,00 — 7 000,00

-322,00 — -322,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 322,00

681 61 141 Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . 208 821 833,38 — 208 821 833,38
217 570 000,00 — 217 570 000,00

-8 748 166,62 — -8 748 166,62
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 748 166,62

863 61 141 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . . . 658 100,04 — 658 100,04
2 700 000,00 — 2 700 000,00

-2 041 899,96 — -2 041 899,96
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 2 041 899,96
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Titelgruppe 63
Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung nach dem
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 231
10 geleistet werden.

2. Die Ausgaben der Titel 661 63 und 671 63 sind gegenseitig deckungs-
fähig.

3. Mehrausgaben bei dem Titel 681 63 dürfen bis zur Höhe der Minder-
ausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 geleistet werden.

4. Mehrausgaben bei den Titeln 661 63 und 671 63 dürfen bis zur Höhe
von 22 v.H. der Minderausgaben bei Titel 681 63 geleistet werden.

29 416 872,11 — 29 416 872,11
33 400 000,00 — 33 400 000,00

-3 983 127,89 — -3 983 127,89

661 63 141 Schuldendienstleistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 071 967,07 — 2 071 967,07
2 000 000,00 — 2 000 000,00

71 967,07 — 71 967,07
Vermerke: aus Titel 681 63 71 967,07

671 63 141 Erstattungen an Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 066,00 — 144 066,00
200 000,00 — 200 000,00

-55 934,00 — -55 934,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 55 934,00

681 63 141 Zuschüsse im Rahmen der Aufstiegsfortbildungsförde-
rung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 200 839,04 — 27 200 839,04
31 200 000,00 — 31 200 000,00

-3 999 160,96 — -3 999 160,96
Vermerke: an Titel 661 63 71 967,07

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 3 927 193,89

Gesamtausgaben Kapitel 05 030. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 634 492,48 — 246 634 492,48
261 662 700,00 — 261 662 700,00

-15 028 207,52 — -15 028 207,52

Mehrausgaben —
Minderausgaben 15 028 207,52
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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